
für alle öffentlichen Aufträge der
Vertragsparteien. Es regelt, welche
öffentlichen Stellen die vereinbar-
ten Regeln einhalten müssen. In
Deutschland sind dies Bund, Län-
der und Kommunen. Außerdem
steht im GPA, inwieweit öffentli-
che Stellen Waren und Dienstleis-
tungen von Unternehmen der an-
deren GPA-Vertragsparteien be-
schaffen können. Anhand der An-
lage I des GPA können sie feststel-
len, ob ein Bieter – oder dessen
Waren und Dienstleistungen –
über einen garantierten Zugang
zum jeweiligen Beschaffungsver-
fahren verfügt.

Bei den Freihandelsabkommen
müssen die öffentlichen Auftrag-
geber in ähnlicher Weise prüfen,
ob sich der jeweilige Geltungsbe-
reich auf die geplante Auftragsver-
gabe erstreckt. Die Freihandelsab-
kommen haben meist eine ähnli-
che Struktur wie das GPA.

len, ob der Bieter zum Vergabever-
fahren zuzulassen ist oder nicht.

Neben bilateralen Freihandels-
abkommen ist der wichtigste Ver-
trag im internationalen Beschaf-
fungskontext das multilaterale
Übereinkommen über das öffentli-
che Beschaffungswesen (GPA). Es
öffnet bestimmten außereuropäi-
schen Vertragsparteien den EU-
Markt für öffentliche Aufträge.

Übereinkommen gilt nicht
für alle öffentlichen Aufträge

Derzeit zählt das GPA – neben den
aktuell 28 EU-Mitgliedstaaten – fol-
gende Vertragsparteien: Armenien,
Australien, Hongkong, Island, Israel,
Japan, Kanada, Liechtenstein, Mol-
dau, Montenegro, Neuseeland, Nor-
wegen, Schweiz, Singapur, Südko-
rea, Taiwan, Ukraine und die USA,
nicht aber China.

Das GPA ermöglicht also einer-
seits den Nicht-EU-Unternehmen,
Angebote für öffentliche Aufträge in
der EU abzugeben. Andererseits
können auch europäische Unter-
nehmen Angebote für öffentliche
Aufträge in den anderen GPA-Part-
nerländern abgeben. Das Überein-
kommen gilt aber nicht automatisch

Expertenbeitrag:
Drittländer Nicht-EU-Unternehmen als

mögliche Bieter identifizieren

Die EU unterstützt die Beschaf-
fungsmöglichkeiten für euro-
päische Unternehmen, indem
sie gegenüber Drittländern für
die wechselseitige Öffnung der
Beschaffungsmärkte eintritt.
Vergabestellen informieren sich
anhand einer EU-Leitlinie. Sie
erläutert unter anderem, ob ein
Bieter aus einem Drittland an ei-
nem Vergabeverfahren beteiligt
werden darf.

NÜRNBERG. Der europäische Bin-
nenmarkt für öffentliche Aufträge ist
ein wichtiger Baustein der EU. Er
schafft Chancen für alle europäi-
schen Unternehmen. Für Bieter,
Waren und Dienstleistungen aus
Drittländern sind hingegen nicht
immer dieselben oder gleichwertige
Umwelt-, Sozial- oder Arbeitsstan-
dards verbindlich, wie sie für die Un-
ternehmen in der EU gelten.

Häufig unterliegen Bieter aus
Drittländern auch keinen strengen
Vorschriften über staatliche Beihil-
fen, wie sie in Europa anwendbar
sind. Dadurch können europäische
Bieter, Waren und Dienstleistungen
benachteiligt werden.

EU-Kommission gibt Vergabestellen
praktischen Rat

Die Vergabevorschriften müssen
daher so angewandt werden, dass
für Bieter aus der EU und aus Dritt-
ländern dieselben oder gleichwerti-
ge Standards und Anforderungen
gültig sind. Für Vergabestellen ist es
daher wichtig, ob und welchen au-
ßereuropäischen Unternehmen der

EU-Beschaffungsmarkt überhaupt
offensteht. Die Europäische Kom-
mission hat deshalb am 24. Juli 2019
„Leitlinien zur Teilnahme von Bie-
tern und Waren aus Drittländern am
EU-Beschaffungsmarkt“ veröffent-
licht (siehe Kasten).

In diesen Leitlinien werden die
Instrumente erläutert, die die EU ge-
schaffen hat, um den Zugang zu ih-
rem Markt zu regeln. Sie hat sich
zum Beispiel in internationalen
Übereinkommen verpflichtet, für
Bauleistungen, Lieferungen,
Dienstleistungen und Wirtschafts-
teilnehmer aus zahlreichen Dritt-
ländern den Zugang zum europäi-
schen Beschaffungsmarkt zu öffnen.

Dementsprechend sehen die EU-
Vergaberichtlinien vor, dass öffent-
liche Auftraggeber Unternehmen

aus den Unterzeichnerstaaten die-
ser Übereinkommen keine ungüns-
tigeren Bedingungen auferlegen
dürfen als solchen aus der EU. Um-
gekehrt bedeutet dies aber auch,
dass Unternehmen aus Drittlän-
dern, die keine Vereinbarung über
die Öffnung des europäischen Be-
schaffungsmarktes geschlossen ha-
ben, nicht an Vergabeverfahren in
der EU teilnehmen dürfen. Sie dür-
fen daher von Vergabeverfahren
ausgeschlossen werden.

Erhalten öffentliche Auftraggeber
folglich ein Angebot eines außereu-
ropäischen Unternehmens, so soll-
ten sie prüfen, ob das Angebot unter
die von der EU unterzeichneten in-
ternationalen Übereinkommen
zum Beschaffungswesen fällt. Nur
auf diese Weise können sie feststel-
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Außereuropäische Unternehmen haben teilweise Zugang zum EU-Markt und dessen Mitglieder können auch in diesen Ländern beschaffen. FOTO: PICTURE ALLIANCE/IMAGEBROKER

MEHR ZUM THEMA
Die Leitlinien zur Teilnahme von Bietern
und Waren aus Drittländern am
EU-Beschaffungsmarkt finden Sie unter:
https://kurzelinks.de/
BeschaffungDrittlaender


